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REGLEMENT & 
FILMANMELDUNG

FILMAUSWAHL 
Das Festival behält sich generell das Recht auf Zulassung von Filmen für die Film-
Schau vor. Im Interesse einer ansprechenden Filmpräsentation und -ankündigung
werden, soweit vorhanden, Standfotos und Werbematerialien benötigt.

.......................................................................................................................................................
TRANSPORT UND VERSICHERUNG
Für Transport und Versicherung kommt der Einreicher 
des Films auf.

.......................................................................................................................................................
PREISE UND AUSZEICHNUNGEN
Hauptpreis
Für den besten Film zur 9. Cottbuser FilmSchau wird der Hauptpreis in Höhe von
1.000 € vergeben, gestiftet von Hyperworx, Cottbus. Über die Vergabe des Preises
entscheidet eine unabhängige, dreiköpfige FilmSchau-Jury.
Spezialpreis 
Der Spezialpreis, der an den Film mit der besten technischen Realisierung vergeben
wird, ist dotiert mit 500 €, gestiftet von eyesky Servicepool GmbH, Cottbus. Über die
Vergabe entscheidet ebenfalls die FilmSchau-Jury.
Publikumspreis
Die Besucher der 9. Cottbuser FilmSchau entscheiden mittels eines Stimmzettels am
Abend der Veranstaltung über den Gewinner des Publikumspreises, einen Einkaufs-
gutschein im Wert von 500 €. Der Gutschein wird gestiftet von der SpreeGalerie –
dem City-Einkaufstreff in Cottbus. Gewinner des Publikumspreises ist der Film mit
den meisten durch Stimmzettel abgegebenen Stimmen. Er wird durch Auszählung
ermittelt.
Förderpreis 
Der Förderpreis unterstützt einen talentierten Filmemacher bei der Realisierung 
seines nächsten Projektes. Der Preis, dotiert im Wert von 500 € und gestiftet von der
eyesky Servicepool GmbH, ermöglicht die Miete von Kamera- und Produktionstech-
nik. Über die Vergabe entscheidet ebenfalls die FilmSchau-Jury.

DEFINITION
Die Cottbuser FilmSchau versteht sich als Plattform und offene Bühne für
ambitionierte Freizeit- und Hobbyfilmer sowie semiprofessionelle Filme-
macher aus der Stadt Cottbus und der gesamten Region Berlin-Branden-
burg. Relevant ist hierbei der angemeldete Wohnsitz des Filmemachers
beziehungsweise ein filmischer Bezug zur Region. Gefragt ist jeder, der sich
mit einer Videokamera als experimentierfreudiger Filmer versucht und
Ideen in bewegte Bilder umsetzt. Das Genre des Films ist frei wählbar, von
Fiktion über Animation, Krimi, Komödie bis hin zur Dokumentation kann
alles eingereicht werden. Bedingung für die Filmaufführung ist der inhaltli-
che Bezug zum diesjährigen Thema „Drehort Berlin-Brandenburg“. Ein wei-
teres Kriterium ist die maximale Filmlänge von 15 Minuten. Die endgültige
Entscheidung über das Programm der 9. Cottbuser FilmSchau fällt gegebe-
nenfalls eine Auswahlkommission.

.......................................................................................................................................................
FILMANMELDUNG
Filmanmeldungen können jederzeit erfolgen. Zusammen mit dem Film ist das voll-
ständig ausgefüllte Anmeldeformular einzureichen. Bevorzugt werden die Formate
MiniDV und DV, alternativ kann der Film auf DVD eingereicht werden. 
Anmeldeschluss für Einreichungen ist der 15. Oktober 2011. Nach vorheriger
Sichtung werden die ausgewählten Filme zur 9. Cottbuser FilmSchau anlässlich des
21. FilmFestival Cottbus (1.–6.11.2011) gezeigt. Die Veranstaltung bildet den Auftakt
der Festivalwoche und findet am 31. Oktober 2011 im Cottbuser Filmtheater Welt-
spiegel statt.

.......................................................................................................................................................



Mit der Einreichung dieser Filmanmeldung erklären Sie sich damit einverstanden 
a  .dass die eingesandte Sichtungskassette zu Dokumentationszwecken beim FilmFestival Cottbus verbleibt
a  .mit einer Ausstrahlung von Filmausschnitten (max. 3 min) im Rahmen der Festivalberichterstattung im Fernsehen
a  .mit nicht-kommerziellen Vorführungen nach der FilmSchau
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Mit der Einreichung dieser Filmanmeldung wird das Reglement des FilmFestival Cottbus anerkannt und der Film verbindlich angemeldet.

Angemeldet durch
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